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Einkommensrunde 25/26 mit der TdL 
 

Warnstreik 
am 21. Januar 2026 in  

Leipzig 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 
die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hat auch in der zweiten Runde der 
Einkommensrunde 25/26 kein Angebot vorgelegt und blockiert weiter. Die berechtigten 
Forderungen der Kolleginnen und Kollegen werden ignoriert. Die Beschäftigten werden 
zum bloßen Kostenfaktor degradiert! 
 
Wir fordern (Auszug): 

• eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 7 Prozent, mindestens 300 Euro, bei einer 
Laufzeit von 12 Monaten 

 
Wir zeigen den Arbeitgebenden, was wir davon halten: nichts! 

Wir rufen alle tarifbeschäftigten Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen 
im LaSuB-Standort Leipzig 

zu einem ganztägigen Warnstreik auf! 
 

Wir treffen uns am Mittwoch, 21. Januar 2026,  
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 

in Leipzig auf dem Richard-Wagner-Platz! 
 

Weiterhin erwarten wir: 

• Angleichung Tarifgebiet Ost an West (z. B. Regelung zur Unkündbarkeit) 

• stufengleiche Höhergruppierung nach dem Vorbild des TVöD 

• ein zusätzlicher freier Tag für Gewerkschaftsmitglieder 

• Einstieg in Verhandlungen zur Reform der Entgeltordnung Länder 

• vollständige Einführung der Paralleltabelle für tarifbeschäftigte Lehrkräfte 

• zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Ergebnisses auf den Beamtenbereich 
 

Beachten Sie die Informationen des SLV. 

• Bitte nutzen Sie für die Anreise nach Leipzig öffentliche Verkehrsmittel. 
Ein kostenloser Bustransfer wird nur nach Bedarf und bei 
entsprechender Auslastung bereitgestellt. 

• Als Nachweis für die Streikteilnahme dient die SLV-Mitgliedsnummer. 
Bitte bringen Sie diese zur Kundgebung mit. 

• Unsere verbeamteten Kolleginnen und Kollegen haben kein Streikrecht. 
Sie sollten sich jedoch solidarisch zeigen und können in ihrer Freizeit 
selbstverständlich an Aktionen teilnehmen. 

 

 
 


